
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 29. Juni 2015
GZ. BMF-310205/0093-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4798/J vom 29. April 2015 der 

Abgeordneten Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 25., 29. bis 32. und 41.: 

Das Bundesministerium für Finanzen hat seit dem Jahr 2004 ein umfassendes eigenes 

Corporate Design Handbuch, in welchem die wichtigsten Eckpunkte zum grafischen 

Außenauftritt des Hauses sowie aller nachgeordneten Dienststellen geregelt sind. Dieses 

Handbuch ist der gegenständlichen Beantwortung in elektronischer Form angeschlossen. 

Das Corporate Design gibt einheitliche Richtlinien für jeglichen Außenauftritt der 

Finanzverwaltung vor.  

 

Für die damalige Einführung dieses Corporate Designs gab es unterschiedliche Gründe. So 

ist einerseits durch ein einheitliches Erscheinungsbild die Wiedererkennung höher und somit 

auch die Orientierung für die Bürgerinnen und Bürger leichter. Die positive Wahrnehmung 

kann durch einen professionellen Auftritt gefördert und optimiert werden. In den Jahren vor 

2004 waren eine große Zahl unterschiedlicher Logos und Außenauftritte in Verwendung, die 

durch die Einführung eines professionellen Corporate Designs vereinheitlicht werden 
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konnten. Durch klare Vorgaben und Richtlinien konnte der Außenauftritt professionalisiert  

und somit auch bürgerinnen- und bürgerfreundlicher umgesetzt werden.  

 

Die Kosten für die Corporate Design Erstellung im Jahr 2004 betrugen € 107.000,,--. Obwohl 

das Handbuch inzwischen elf Jahre alt ist, haben die Grundelemente wie beispielsweise die 

Logos, Farben und Schriften nach wie vor Gültigkeit. Dies zeigt den hohen Qualitätsanspruch 

des Manuals und die damit verbundene Langlebigkeit. So lange es keine anderen Vorgaben 

dazu gibt, wird das Bundesministerium für Finanzen aus Sparsamkeitsgründen im 

Wesentlichen an diesem Auftritt auch weiterhin festhalten.  

 

Im Logo des Bundesministeriums für Finanzen ist das Wappen der Republik Österreich in 

stilisierter Form enthalten. Dieser Adler war bereits Teil des früheren Logos (vor 2004) und 

wurde daher in nur leicht abgeänderter Form im Sinne der Wiedererkennbarkeit auch im 

Rahmen des damals neuen Corporate Designs übernommen. CD-Umstellungen vor dem Jahr 

2004 lassen sich leider nicht mehr nachvollziehen.  

 

Die Entscheidung über die Einführung und Umsetzung des neuen Corporate Designs erfolgte 

über die damals durch die Geschäfts- und Personaleinteilung festgelegten zuständigen 

Stellen. 

 

Zu 26. bis 28. und 33.: 

Beim Haupteingang des Ministeriums in der Johannesgasse 5 ist das BMF-Logo dem 

Corporate Design entsprechend angebracht. Ein Foto dieses „Schildes“ liegt bei, die Kosten 

für das Logo inklusive Montage beliefen sich auf € 801,45. Die Montage dieses „Schildes“ 

erfolgte im Jahr 2013 bei Bezug des Hauses nach dem Umbau. 

 

Zu 34. bis 40.:  

Nein, der Dienstwagen ist weder im Corporate Design ausgestattet noch hat er ein 

Wunschkennzeichen.  

 

Zu 42. bis 45.:  

Wie aus dem Corporate Design Handbuch hervorgeht, verwenden die nachgeordneten 
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Dienststellen dasselbe Corporate Design wie die Zentralleitung. Details dazu finden sich im 

Handbuch.  

 

2 Beilagen 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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